
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 10 THG § 10
 THG - Höfegesetz - THG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.11.2022

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat im Zweifelsfall von Amts wegen sowie bei Vorliegen eines begründeten Interesses

auf Antrag mit Bescheid festzustellen, dass die betre1ende Veränderung am Bestand und Umfang des geschlossenen

Hofes nach § 2 Abs. 2 keiner höferechtlichen Bewilligung bedarf.

In Kraft seit 23.08.2016 bis 31.12.9999
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